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Anordnung 
über die Erhebung 

staatlicher Verwaltungsgebühren 
für die Übertragung des Gewinnungsrechtes 

an mineralischen Rohstoffen

vom 23. Dezember 1970

Auf Grund des § 13 der Verordnung vom 28. Oktober 
1955 über die staatlichen Verwaltungsgebühren (GBl. I 
S. 787) in der Fassung des § 1 der Zweiten Verordnung 
vom 28. November 1967 (GBl. II S. 837) wird im Ein
vernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Staatsorgane folgendes angeordnet:

§ 1

Für die Übertragung des Gewinnungsrechtes an mi
neralischen Rohstoffen auf Grund des § 5 des Berg
gesetzes der Deutschen Demokratischen Republik vom 
12. Mai 1969 (GBl. I S. 29) und des § 5 der Ersten Durch
führungsverordnung vom 12. Mai 1969 zum Berggesetz 
der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. II 
S. 257) werden folgende Verwaltungsgebühren erhoben:

1. Die Gebühr für 1 kt Vorrat an festen mine
ralischen Rohstoffen beträgt 2 M

2. Die Mindestgebühr für die Übertragung des
Gewinnungsrechtes an festen mineralischen 
Rohstoffen einer Lagerstätte beträgt 200 M

3. Die Gebühr für die Übertragung des Ge
winnungsrechtes an flüssigen und gasförmi
gen mineralischen Rohstoffen einer Lager
stätte beträgt 200 M.

§ 2

Die Gebühren laut § 1 sind an den Rat des Bezirkes 
oder Rat des Kreises zu zahlen, der das Gewinnungs
recht an mineralischen Rohstoffen dem Gewinnungs
berechtigten übertragen hat.

§3

Von der Entrichtung der Verwaltungsgebühren ent
sprechend dieser Anordnung sind die landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften befreit, soweit sie 
die Gewinnung mineralischer Rohstoffe im Rahmen 
des § 10 Abs. 1 Buchst, e des Gesetzes vom 3. Juni 1959 
über die landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften (GBl. I S. 577) durchführen. Von der Ent
richtung der Verwaltungsgebühren sind auch befreit 
die gärtnerischen Produktionsgenossenschaften, soweit 
sie mineralische Rohstoffe auf den von ihnen bewirt
schafteten Bodenflächen für den Eigenbedarf gewinnen.

§ 4

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in
Kraft.

Berlin, den 23. Dezember 1970

Der Staatssekretär für Geologie
I. V.: Dr. Z u m p e  

Stellvertreter des Staatssekretärs
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